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Bekanntmachung gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung über die Feststellung der UVP-Pflicht für die 

Errichtung und Betrieb einer LNG-Tankstelle  

Standort: Friedrich der Große 12, 44628 Herne, Gemarkung Börnig, Flur 1, 
Flurstück 30 

Aktenzeichen (AZ): 916-51.0002/23/9.1.1.2 

Die Firma ViGo Bioenergy GmbH, Kurfürstendamm 136, 10711 Berlin plant auf dem 
Grundstück Friedrich der Große 12, 44628 Herne die Errichtung und Betrieb einer Liquefied-
Natural-Gas-(LNG)-Tankstelle mit einer Lagerkapazität von 29,9 Tonnen. Eine Anlage zur 
Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Gemischen, die bei einer Temperatur von 
293,15 Kelvin und einem Standarddruck von 101,3 Kilopascal vollständig gasförmig 
vorliegen und dabei einen Explosionsbereich in Luft haben (entzündbare Gase), in Behältern 
oder von Erzeugnissen, die diese Stoffe oder Gemische zum Beispiel als Treibmittel oder 
Brenngas enthalten, dienen, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher und Anlagen, die von 
Nummer 9.3 erfasst werden mit einem Fassungsvermögen von 3 Tonnen bis weniger als 
50 Tonnen ist genehmigungsbedürftig nach Nummer 9.1.1.2 – Verfahrensart „V“ vom 
Anhang 1 der 4. BImSchV (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 
4. BImSchV) vom 31. Mai 2017 (Bundesgesetzblatt (BGBl.) I Seite 1440) sowie 
erlaubnispflichtig nach der § 18 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Verwendung von Arbeitsmitteln - Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 
3. Februar 2015 (BGBl. I Seite 49 / Fundstellennachweis A (FNA) 805-3-14).  

Des Weiteren gehört die Errichtung und der Betrieb der Betankungsanlage auch zu den 
unter Nummer 9.1.1.3 Spalte 2 (S) der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 18. März 2021 (BGBI. I 
Seite 540 / FNA 2129-20) genannten Anlagen zur Lagerung von Stoffen und Gemischen […] 
mit einem Fassungsvermögen von 3 Tonnen bis weniger als 30 Tonnen. 

Nach § 7 Absatz 2 UVPG ist für ein Vorhaben, für das eine standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalls vorgesehen ist, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn für 
das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf Grund überschlägiger 
Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 Ziffer 2.3 des UVPG aufgeführten 
Schutzkriterien besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen. 

Der standortbezogenen Vorprüfung liegen die Antragsunterlagen der ViGo Bioenergy GmbH 
mit Stand aus Oktober 2023 zu Grunde. 

In der Nähe zum geplanten Vorhaben befinden sich schützenswerte Gebiete in Form von 
Naturschutz-, Landschaftsschutzgebiete wie auch gesetzlich geschützte Biotope. Das 
Vorhaben bedingt jedoch keinen Flächenverbrauch außerhalb des ausgewiesenen 
Industriegebiets. Naturschutzfachrechtliche Belange werden durch das geplante Vorhaben 
nicht berührt. Ökologisch besonders empfindliche Gebiete sind daher nicht betroffen. Die in 
Anspruch genommene Fläche beträgt 372 Quadratmeter, wovon 98,6 Quadratmeter neu 
versiegelt werden. Das Vorhaben wird in einem versiegelten und bebauten Bereich 
umgesetzt, durch die Lage ist das Umfeld durch eine industrielle Nutzung geprägt. 

Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles unter Berücksichtigung der in Anlage 3 
Ziffer 2.3 des UVPG aufgeführten Kriterien hat ergeben, dass von dem geplanten Vorhaben 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen ausgehen, die nach § 25 Absatz 2 
UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. Gemäß § 5 Absatz 1 
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UVPG stelle ich daher fest, dass für das beantragte Änderungsvorhaben keine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  

Die gemäß § 5 Absatz 2 UVPG erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser 
Bekanntmachung.  

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. Die 
Entscheidungsgründe liegen bei der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, 
Langekampstraße 36, Zimmer A.219 aus und können dort während der Dienststunden 
eingesehen werden.  

Herne, den 31. Januar 2024  Der Oberbürgermeister 
 - Untere Immissionsschutzbehörde - 
 In Vertretung Friedrichs, Stadtrat 

Bekanntmachung - Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebs Bäder Herne 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 23. April 2024 den Jahresabschluss 2023 des 
Eigenbetriebs Bäder Herne mit einer Bilanzsumme von 31.737.704,96 Euro und einem 
Jahresgewinn in Höhe von 54.703,70 Euro festgestellt. Der Bilanzgewinn 2023 in Höhe von 
54.703,70 Euro wird der Gewinnrücklage zugeführt.  

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2023 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner hat am 
8. Februar 2024 den nachfolgend auszugsweise dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt:  

"Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der 
landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2023 sowie seiner 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen 
Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der EigVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar."  

Jahresabschluss und Lagebericht liegen ab sofort bis zur Feststellung des nächsten 
Jahresabschlusses, im Fachbereich Finanzsteuerung / Beteiligungssteuerung, 
Friedrich-Ebert-Platz 5, Zimmer 309 (3. Etage), während der Kernarbeitszeit der 
Stadtverwaltung Herne zur Einsichtnahme aus.  

Herne, den 25. April 2024  Der Oberbürgermeister der Stadt Herne  
 Eigenbetrieb Bäder Herne  
 Birgit Peter (Betriebsleiterin) 
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Öffentliche Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung für das Änderungsverfahren 
51 BO Wohnen am Hillerberg zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) der 

Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Bochum.  

Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Stadt Herne hat am 5. März 2024 
beschlossen:  

1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbezügliche 
Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

2. auf der Grundlage des gegenüber dem Vorentwurf überarbeiteten Planentwurfs die 
Veröffentlichung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Absatz 2 sowie § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) für das 
Änderungsverfahren 51 BO zum GFNP durchzuführen. 

 

Das Änderungsverfahren 51 BO wurde 2022 – damals noch unter der Bezeichnung „Gerthe-
West“ – als Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplanes (RFNP) eingeleitet. 
Mit dem Feststellungsbeschluss des Regionalverbands Ruhr zum Regionalplan Ruhr am 
10. November 2023 wurde der RFNP zwischenzeitlich in einen Gemeinsamen 
Flächennutzungsplan (GFNP) übergeleitet. Das als RFNP-Änderung begonnene Verfahren 
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wird als GFNP-Änderung – nun unter der Bezeichnung „Wohnen am Hillerberg“ – 
weitergeführt. 

Der Änderungsbereich 51 BO befindet sich im Bochumer Stadtbezirk Nord in den Stadtteilen 
Hiltrop und Gerthe. Er reicht von der Stadtgrenze mit Herne im Norden bis zur 
Frauenlobstraße im Süden sowie von der Gerther beziehungsweise Sodinger Straße im 
Osten bis zu den Straßen Am Hillerberg beziehungsweise Gerther Heide im Westen. 

Mit der GFNP-Änderung soll die Entwicklung eines neuen Wohngebietes mit circa 340 
Wohneinheiten vorbereitet werden. Das Vorhaben soll durch eine standortgerechte 
Nachverdichtung einen Beitrag zur Erreichung der wohnungspolitischen Zielsetzungen der 
Stadt Bochum leisten und ein modernes, für breite Zielgruppen ansprechendes 
Wohnraumangebot schaffen. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB). 

Die Öffentlichkeit kann innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen zum 
veröffentlichten Änderungsentwurf abgeben. 

Im Rahmen des oben genannten Änderungsverfahrens ist gemäß § 2 Absatz 4 BauGB eine 
Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 

Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des 
Umweltberichtes, von Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfügbar. Teilweise 
wird hierbei noch die ursprüngliche Projektbezeichnung „Gerthe-West“ verwendet. Der nun 
verwendete Begriff „Wohnen am Hillerberg“ bezieht sich aber auf denselben Planungsraum. 
In den Unterlagen sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen enthalten und 
werden veröffentlicht: 

- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; 
Wasser; Luft; Klima; Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/ FFH-Gebiete; Risiken durch schwere 
Unfälle oder Katastrophen; Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Artenschutzprüfung (ASP) Stufe I (Vorprüfung) zur Baulandentwicklung „Gerthe‐
West“, – Gutachterliche Einschätzung zur Betroffenheit der Belange des 
Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG (Tötungs-, Verletzungs- und 
Beschädigungsverbot), Kuhlmann & Stucht GbR, Bochum, 16. Mai 2022 

- Artenschutzprüfung (ASP) Stufe II (Vertiefende Prüfung) Bebauungsplan Nummer 
1026 „Hiltroper Landwehr“ – Gutachterliche Einschätzung zur Betroffenheit der 
Belange des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG (Tötungs-, Verletzungs- und 
Beschädigungsverbot), Froelich & Sporbeck, Bochum, 13. November 2023 

- Geruchsgutachten zu den Auswirkungen eines Schweinemastbetriebes in Herne auf 
heranrückende Wohnbebauung in Bochum-Gerthe und Bochum-Hiltrop, Peutz 
Consult GmbH, 21. November 2018 

- Stadtklimatische Untersuchungen zur Baulandentwicklung „Gerthe-West“, 
Klimatologische Bewertung der Rahmenplanung (Endergebnisse) hinsichtlich 
Bebauungsstruktur, Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur und thermischer 
Behaglichkeit, Dr. Dütemeyer Umweltmeteorologie, Essen, 20. September 2021 
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- Fachliche Begutachtung der Rahmenplanung (Endergebnisse) zur Kooperative 
Baulandentwicklung „Gerthe-West“ (unter anderem Erhalt von Gehölzgruppen und 
Einzelbäumen, Integration der „Wildnis für Kinder“, Biotopvernetzungsfunktion, 
Vermeidung von Versiegelung, Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung, 
Nutzung erneuerbarer Energien, Förderung des Radverkehrs), Froelich & Sporbeck 
GmbH & Co. KG, Bochum, 6. September 2021 

- Verkehrsuntersuchung Gerthe-West, verkehrsgutachterliche Einschätzungen zu den 
Auswirkungen der Rahmenplanung (Endergebnisse) auf MIV / Autoverkehr, ÖPNV, 
Rad- und Fußverkehr, PTV Transport Consult GmbH, Düsseldorf, 
16. September 2021 

- Gutachten zur Einschätzung der Baugrundverhältnisse und Beurteilung von 
Versickerungsmöglichkeiten für die Baulandentwicklung „Gerthe-West“, Geoconsult 
Holger David, Sachverständigenbüro Bau-, Geo-, Umwelttechnik, 6. Mai 2020 

- Monitoring der Gewässergüte an Fließgewässern im Stadtgebiet Bochum, 
biologische und physikalisch-chemische Gewässeruntersuchungen, AgL – Büro für 
Umweltgutachten, 13. April 2022 

- Fachgutachterliche Begleitung zur Entwässerungskonzeption, 
Regenwassermanagement und Überflutungsvorsorge – Projektgebiet Gerthe-West, 
Grundlagenermittlung, Erläuterungsbericht, Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH, 
Dortmund, 08.2020 

- Fachgutachterliche Stellungnahme zur Rahmenplanung (Endergebnisse) hinsichtlich 
Entwässerungskonzeption, Regenwassermanagement und Überflutungsvorsorge – 
Kurzbericht, Fischer Teamplan Ingenieurbüro, 08.2021 

- Hydrogeologische Begutachtung, GFNP-Änderungsverfahren 51 BO – Gutachterliche 
Stellungnahme zu Auswirkungen des Vorhabens auf Quellen und 
Quellschutzbereiche des Ostbachs sowie des Mühlenbachs und das Schutzgut 
Grundwasser, Consulting Büro Frieg GmbH, Bochum, 30. Januar 2024 (erster 
Arbeitsschritt: fachgutachterliche Einschätzung der Auswirkungen) 

Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung mit Umweltbericht, 
Abwägungssynopse) sowie die nach Einschätzung der Gemeinden der 
Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen Gutachten, Fachbeiträgen werden in der Zeit vom 3. Juni bis 3. Juli 2024 
(einschließlich) im Internet veröffentlicht. 

Alle zu veröffentlichenden Unterlagen sowie der Inhalt der Bekanntmachung können auf den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html eingesehen werden und sind darüber hinaus über 
das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de 
zugänglich. 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planunterlagen im oben genannten 
Zeitraum öffentlich zur Verfügung gestellt. Sie können in der Stadt Herne an den 
behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 

▪ Technisches Rathaus der Stadt Herne, Langekampstraße 36, 44652 Herne, Foyer 
Gebäudeteil B 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de%20
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Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 

▪ Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr 

Die Termine und Orte für die Bereitstellung der Unterlagen zur Einsichtnahme in den 
anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle 
Gemeinsamer Flächennutzungsplan in Essen (Telefon: 02 01 / 8 86 - 12 10 
beziehungsweise 02 01 / 8 86 - 12 12) zu erfragen. 

Auskunft in der Stadt Herne erteilt:  
 
Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Frau Quast Telefon 0 23 23 / 16 - 37 72 oder  
Herr Rogge Telefon 0 23 23 / 16 - 30 15 

Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht 
können während der Veröffentlichungsfrist bis zum 3. Juli 2024 (einschließlich) insbesondere 
elektronisch, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur Niederschrift  

▪ bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle 
Gemeinsamer Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 
Essen, E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de 

▪ bei der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Technisches Rathaus 
Langekampstraße 36, 44652 Herne, E-Mail julia.quast@herne.de 

▪ oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist.  

Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. 
Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht 
in das Ergebnis bei der Stadt Herne während der Dienststunden ermöglicht wird. 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht 
aufgeführt, das heißt es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der 
Stellungnahme. 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft 
der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter: 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
mailto:geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de
mailto:julia.quast@herne.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Herne, den 17. April 2024  Der Oberbürgermeister, in Vertretung Friedrichs (Stadtrat) 

Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 46 E 
Bottroper Straße / Hilgerstraße (Thurmfeld) zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan 

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Essen. 

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen haben in ihren Sitzungen vom 28. November bis 14. Dezember 2023 die 
Änderung 46 E Bottroper Straße / Hilgerstraße (Thurmfeld) zum Gemeinsamen 
Flächennutzungsplan (GFNP) be-schlossen.  
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Der Änderungsbereich 46 E befindet sich in Essen im Stadtteil Nordviertel und umfasst eine 
Fläche von circa 11,5 Hektar. Im Norden wird der Änderungsbereich durch den Ökopark 
Segeroth, im nordöstlich angrenzenden Bereich überwiegend durch Kleingewerbe und 
östlich durch die Hilgerstraße begrenzt. Im Westen reicht der Änderungsbereich bis an die 
Bottroper Straße und im Süden bis an die Grillostraße. Der gesamte Änderungsbereich 
umfasst ein Areal, das bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts überwiegend industriell 
geprägt ist. Zur Deckung des überdurchschnittlich hohen Bedarfs an gewerblichen 
Bauflächen in Essen und aufgrund der Nähe zur Universität, wird eine Entwicklung als 
Sonderstandort für gewerbliche und forschungsorientierte Zwecke vorgesehen. Neben der 
Weiterentwicklung der Universität soll das Areal in gleichem Maße der Ansiedlung von 
Unternehmen in Zukunftsmärkten, Einrichtungen der Forschung und Lehre sowie Instituten 
in privater und öffentlicher Trägerschaft dienen. 

Die oberste Landesbehörde hat die oben genannte Änderung des Gemeinsamen 
Flächennutzungsplans (GFNP) gemäß § 203 (4) Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit 
geltenden Fassung mit Datum vom 15. April 2024 unter dem Aktenzeichen 52.12.02.08.46E 
genehmigt. 

Alle Planunterlagen können nach Wirksamkeit der Änderung auf der Internetseite der 
Städteregion Ruhr 2030 Planwerk - Städteregion Ruhr 2030 (staedteregion-ruhr-2030.de) 
eingesehen werden und sind darüber hinaus über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. Über den Inhalt der Änderung wird 
auf Verlangen bei den einzelnen Städten der Planungsgemeinschaft Auskunft erteilt. 

Die Änderung zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekannt-
machungen durch die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam. 

Hinweise: 

I. Gemäß § 215 Absatz 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen:  
 
Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Gemeinsamen 
Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des 
Gemeinsamen Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

II. Gemäß § 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des 
Gemeinsamen Flächennutzungsplans nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

https://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/downloads1.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
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a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des 
Gemeinsamen Flächennutzungsplans vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher gerügt und 
da-bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Herne, den 29. April 2024  Der Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda  

Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 53 GE 
Gewerbepark Schalke-Nord zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan der 

Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Gelsenkirchen.  

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen haben in ihren Sitzungen vom 28. November bis 14. Dezember 2023 die Änderung 
53 GE Gewerbepark Schalke-Nord zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) 
beschlossen.  
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Der Änderungsbereich 53 GE befindet sich in Gelsenkirchen im Stadtteil Schalke-Nord. Er 
wird im Wesentlichen gebildet durch die Alfred-Zingler-Straße von der Anschlussstelle 
Schalke an der BAB A 42 bis zur Hochkampstraße und weiter dem Verlauf der bisher 
geplanten Straße bis zur Kurt-Schumacher-Straße folgend.  

Im GFNP ist eine Fläche für einen örtlichen Hauptverkehrszug dargestellt, der von der 
Anschlussstelle Schalke an der Bundesautobahn (BAB) A 42 in südlicher Richtung bis zur 
Kurt-Schumacher-Straße führt. Im Bereich des Gewerbegebietes Berliner Brücke 
verschwenkt der geplante Straßen-verlauf Richtung Westen. Bis zu diesem Punkt ist die 
Straße (Alfred-Zingler-Straße) bereits vorhanden. Die Stadt Gelsenkirchen beabsichtigt nicht 
mehr, das letzte Teilstück zu bauen. Um die Revitalisierung des Gewerbegebietes zu 
ermöglichen und einen entsprechenden Bebauungsplan aufstellen zu können, wird der 
örtliche Hauptverkehrszug aus dem GFNP herausgenommen, die Flächen werden in die 
umgebenden Darstellungen (Gewerbliche Baufläche und Grünfläche) einbezogen.  

Die oberste Landesbehörde hat die oben genannte Änderung des Gemeinsamen 
Flächennutzungsplans (GFNP) gemäß § 203 (4) Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit 
geltenden Fassung mit Datum vom 15. April 2024 unter dem Aktenzeichen 
52.12.02.08.53GE genehmigt. 

Alle Planunterlagen können nach Wirksamkeit der Änderung auf der Internetseite der 
Städteregion Ruhr 2030 Planwerk - Städteregion Ruhr 2030 (staedteregion-ruhr-2030.de) 
eingesehen werden und sind darüber hinaus über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. Über den Inhalt der Änderung wird 
auf Verlangen bei den einzelnen Städten der Planungsgemeinschaft Auskunft erteilt.  

Die Änderung zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekannt-
machungen durch die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam.  

Hinweise: 

I. Gemäß § 215 Absatz 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen:  
 
Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Gemeinsamen 
Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des 
Gemeinsamen Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

II. Gemäß § 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des 

https://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/downloads1.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
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Gemeinsamen Flächennutzungsplans nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des 
Gemeinsamen Flächennutzungsplans vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Herne, den 29. April 2024  Der Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Vanessa Feige 

Letzte bekannte Anschrift: Lackmanns Hof 20, 44629 Herne. 

An Frau Vanessa Feige ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-02.001925 vom 29. April 2024 gerichtet, welches insgesamt nicht 
zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 34 96 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
verstrichen sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 30. April 2024 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Mate Rafi 

Für Herrn Mate Rafi, letzte bekannte Anschrift: Brennerstraße 2, 44652 Herne liegt bei der 
Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Arbeitsgruppe 
Schwarzarbeit, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.43, 2.45, 2.46 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 30. April 2024, Aktenzeichen 44/2-2-0102/21 

Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (Telefon 0 23 23 / 16 - 22 58, - 22 60, - 20 32). 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 30. April 2024 
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